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1. Man kann zwar einen Antrag auf Entlassung stellen, die Nachversicherung ist aber nicht so
viel Wert, als wenn man Angestellte wäre. Es findet keine Nachversicherung in der
Zusatzversorgung statt.

2. Man kann als Beamter für eine Straftat doppelt belangt werden. Beispiel Trunkenheitsfahrt:
Wird man schuldig gesprochen und man bekommt 20 Tagessätze, kann man zusätzlich noch
mit einem Disziplinarverfahren rechnen: §§ 34, 47 BeamStG.

3. Ein Streikrecht gibt es (noch) nicht ...

4. Gehorsamspflicht ...

5. Besoldungserhöhungen können nicht erkämpft werden sondern werden per Gesetz
festgelegt ...

Muss ich weiter auflisten?
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